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RS OGH 1982/5/4 4Ob591/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1982

Norm

ABGB §964

ABGB §970

Rechtssatz

Bei einer Verwahrung von Wertsachen in einem Safe kann nur erwartet werden, daß der Zugang zum Tresor so

gesichert ist, daß er nur durch Gewalt oder Überwindung eines beträchtlichen Hindernisses möglich ist.
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